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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Nicole Maisch, Steffi Lemke, Annalena Baerbock,  
Bärbel Höhn, Oliver Krischer, Christian Kühn (Tübingen), Peter Meiwald  
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Wildtierhaltung in Deutschland – Umsetzung des Koalitions- 
vertrages 

Die Zahl der in deutschen Privathaushalten lebenden Wildtiere ist nicht bekannt, 
für ungeschützte Arten gibt es keine Meldepflicht. Importdaten von Eurostat 
zufolge hat Deutschland im Zeitraum von 2004 bis 2014 über sechs Millionen 
lebende Reptilien importiert. Damit ist Deutschland innerhalb der EU der mit 
Abstand größte Importeur von Wildtieren – vor England mit 3,4 Mio. und Spa-
nien mit 2,9 Mio. (Eurostat 2015). 

Tierheime und Wildtierauffangstationen beklagen neben den vielen Reptilien-
zugängen auch eine Zunahme von exotischen Säugetieren. Die Privathaltung 
solcher Säuger hat offenbar zugenommen – sowohl im Hinblick auf die Anzahl 
als auch auf das Artenspektrum. So werden in Deutschland Affen, Nasenbären, 
Kurzkopfgleitbeutler, Stinktiere, Flughunde und Erdmännchen verkauft – zum 
Großteil über das Internet, aber auch über Zoogeschäfte und Tierbörsen (s. u.a. 
„Fischer et al. 2015: Endstation Wohnzimmer – Exotische Säugetiere als Haus-
tiere. Pro Wildlife, München, 32). 

In Deutschland findet auch die größte Reptilienbörse der Welt statt. Hier treffen sich 
Halterinnen und Halter und Händlerinnen und Händler aus ganz Europa bzw. sogar 
aus Übersee. Diese Börse ist laut Medienberichten (www.sueddeutsche.de/ 
wissen/artenschutz-echsen-in-der-unterwaesche-1.2439571; www.spiegel.de/ 
spiegel/print/d-130223382.html) auch als Drehscheibe für solche Arten bekannt, die 
bedroht und in ihrem Heimatland streng geschützt sind. Einmal aus den Ländern ge-
schmuggelt, können sie jedoch hier in Europa ungehindert und völlig legal verkauft 
werden. 

Auch für die hiesige Natur bleibt der unkontrollierte Wildtierhandel nicht ohne 
Folgen. Immer mehr Studien belegen, dass sich Bestände ausgesetzter oder frei-
gekommener exotischer Heimtiere in  Deutschland etablieren und heimische 
Arten als Fressfeinde oder Nahrungskonkurrenten gefährden können  
(Kopecky, O. et al. (2013): Establishment risk from pet-trade freshwater turtles 
in the European Union. Knowledge and Management of Aquatic Ecosys-
tems 410: 02; Genovesi et al. (2012): Alien mammals in Europe: updated num-
bers and trends, and assessment of the effects on biodiversity. Integrative Zoo-
logy 2012; 7: 247–253). 

Hinzu kommt die Gefahr, dass über den Wildtierhandel Krankheiten einge-
schleppt werden, die für die heimische Fauna, aber auch für den Menschen ge-
fährlich sein können. Der Tod dreier Züchter von Bunthörnchen in Sachsen-
Anhalt, wahrscheinlich infolge einer neuartigen Bornavirusinfektion, ist nur ein 
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aktuelles Beispiel (http://focus.de/gesundheit/news/virenforscher-warnt-
bunthoernchen-uebertragen-womoeglich-neues-bornavirus_id4489934.html). 
Das Robert Koch-Institut vermeldet außerdem die Zunahme reptilienassoziier-
ter Salmonelleninfektionen, v.a. bei Säugligen und Kleinkindern.  

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag Ende 2013 unter anderem 
beschlossen, gegen den illegalen Handel mit Wildtieren und mit deren Produk-
ten vorzugehen, Handel mit und private Haltung von exotischen und Wildtieren 
bundeseinheitlich zu regeln, Importe von Wildfängen in die EU grundsätzlich 
zu verbieten und gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere zu untersagen. 
Nach fast zwei Jahren Regierungszeit ist hiervon noch nichts umgesetzt worden. 
Die Umweltministerkonferenz der Länder forderte daher im Mai 2015 die Bun-
desregierung auf, Entwürfe für ein Verbot gewerblicher Wildtierbörsen und Re-
gelungen für den Handel mit und die Privathaltung von exotischen Tieren noch 
vor Jahresende vorzulegen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bundesregierung: 

1. Wie begründet die Bundesregierung angesichts der Fülle von Fachliteratur zu 
den Tier-, Natur- und Artenschutzproblemen, die durch den Handel mit und die 
Haltung von Wildtieren in Privathand entstehen, die aktuelle Vergabe eines 18-
monatigen Forschungsvorhabens durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) um diese Themen nochmals zu untersuchen? 

2. Inwiefern sind die oben genannte Fachliteratur sowie andere vorliegende Er-
kenntnisse zur Problemlage nach Ansicht der Bundesregierung nicht ausrei-
chend, um bereits auf dieser Basis politische Maßnahmen zur Stärkung des  
Tier-, Natur- und Artenschutzes zu ergreifen?  

3. Falls die Bundesregierung die Datenlage tatsächlich als nicht ausreichend erach-
tet, auf welcher Basis wurden die bereits im Koalitionsvertrag 2013 verankerten 
Ziele getroffen, „den Handel mit und private Haltung von exotischen und Wild-
tieren bundeseinheitlich zu regeln sowie Importe von Wildfängen in die EU 
grundsätzlich zu verbieten und gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere zu 
untersagen“?  

4. Inwiefern wird die Umsetzung dieser im Koalitionsvertrag verankerten Ziele 
durch Ausschreibung des Forschungsvorhabens zeitlich oder inhaltlich beein-
flusst, und wann ist konkret mit der Umsetzung dieser Ziele zu rechnen? 

5. Welche Einrichtungen haben den Zuschlag für die Studie erhalten, und welche 
Qualifikationen in den Bereichen Tier-, Natur- und Artenschutz liegen vor? 

6. Womit begründet die Bundesregierung ihre Entscheidung der Auftragsvergabe, 
und wie viele Antragsstellerinnen und Antragssteller hatten sich um die Vergabe 
beworben? 

7. Welche objektiven Erkenntnisse verspricht sich das BMEL, wenn in diesem 
Forschungsvorhaben entsprechend der Ausschreibung die Tierhalterinnen und 
Tierhalter selbst ihre eigene Haltung und Sachkunde einschätzen sollen? 

8. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der Tatsache, dass in 
deutschen Privathaushalten viele Affen und Großkatzen sowie weitere, z. T. ge-
fährliche Wildtiere gehalten werden? 

9. Inwieweit sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf angesichts der Entwick-
lung der Privathaltung zahlreicher Wildtierarten? 

10. Wie viele nicht-heimische Wildtiere mussten in den vergangenen zehn Jahren 
nach Kenntnis der Bundesregierung in Wildtierauffangstationen und Tierhei-
men aufgenommen werden? Welche Arten waren betroffen? 
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11. Inwieweit plant die Bundesregierung, der Forderung der Umweltministerkonfe-
renz der Länder vom Mai 2015 nachzukommen und Entwürfe für Rechtsgrund-
lagen zu einem Verbot gewerblicher Wildtierbörsen sowie zu Regelungen des 
Handels mit und der Privathaltung von Wildtieren noch vor Jahresende 2015 
vorzulegen? 

12. Inwiefern und wann wird das Versprechen des Koalitionsvertrags, der „Handel 
mit und private Haltung von exotischen und Wildtieren wird bundeseinheitlich 
geregelt“, umgesetzt?  

13. Wie gewährleistet der Bund, dass in Kommunen ausreichend Aufnahmemög-
lichkeiten für aufgefundene und abgegebene nicht-heimische Wildtiere, auch 
Gefahrtiere, zur Verfügung gestellt werden können? Wie werden die Gründung, 
der Bau von Auffangstationen und die Unterbringung solcher Tiere finanziert? 

14. Inwieweit sieht sich die Bundesregierung in der Pflicht, die Bürgerinnen und 
Bürger vor den Gefahren der privaten Wildtierhaltung (Stichwörter Zoonosen, 
gefährliche Tiere) zu schützen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass nur in 
acht der 16 Bundesländer aktuell die Haltung gefährlicher Wildtiere in Privat-
hand geregelt ist? 

15. Wie bewertet die Bundesregierung punktuelle Importverbote der EU aus Ge-
sundheitsgründen (z.B. von Präriehunden aus den USA zur Prävention gegen 
Affenpocken), wenn Importe aus benachbarten Ländern sowie Handel und Hal-
tung hier in der EU erlaubt bleiben? 

16. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem Tod dreier Züchter 
von Bunthörnchen infolge einer neuartigen Bornavirusinfektion? 

17. Wie beurteilt die Bundesregierung die Warnungen des Robert Koch-Institutes, 
dass die Anzahl reptilienassoziierter Salmonelleninfektionen bei Säuglingen 
und Kleinkindern in den letzten Jahren deutlich zugenommen habe und dass in 
Deutschland und Österreich bereits je ein Kind ums Leben kam? Welche Kon-
sequenzen hat sie bereits ergriffen bzw. plant sie zu ergreifen? 

18. Angesichts der Ebola-Krise in Westafrika: Ist der Bundesregierung bekannt, wie 
viele Flughunde, die als Überträger des Virus bekannt sind,  jährlich lebend nach 
Deutschland importiert werden, um welche Arten es sich dabei handelt und aus 
welchen Ländern die Importe kommen? Wenn nein, plant sie eine zuverlässi-
gere Datenerhebung? 

19. Liegen der Bundesregierung Studien vor, die den Heimtierhandel als Einfallstor 
für invasive Arten nach Europa benennen? Wenn ja, welche und welche Kon-
sequenzen zieht die Bundesregierung hieraus? 

20. Teilt die Bundesregierung angesichts des äußerst großen Artenspektrums im 
Tierhandel die Bedenken von Naturschutzverbänden gegen die Pläne der EU-
Kommission, eine schwarze Liste potenziell invasiver Arten auf eine möglichst 
geringe Zahl zu begrenzen? 

21. Hat die Bundesregierung eine Übersicht über die im Heimtierhandel vertriebe-
nen Arten, die für die EU und für Deutschland als potentiell invasiv eingestuft 
sind? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welche Konsequenz zieht die Bun-
desregierung daraus? 

22. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, welche Probleme mit invasiven Ar-
ten in der heimischen Fauna durch ausgesetzte Tiere aus dem Heimtierhandel 
zurückzuführen sind? Welche Maßnahmen werden gegen diese invasiven Tiere 
unternommen, und welche Kosten werden dadurch verursacht?  

23. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um gegen das Einschleppen 
fataler Krankheiten in heimische Wildbestände durch den Heimtierhandel vor-
zugehen (z.B. Chytridpilz, der die europäische Salamander-Population in Bel-
gien und den Niederlanden bereits lokal ausgerottet hat)? 
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24. Welchen Stand hat die Umsetzung des im Koalitionsvertrag verankerten Ziels, 
„Importe von Wildfängen in die EU sollen grundsätzlich verboten“ werden, und 
inwiefern hat sich die Bundesregierung bisher dafür eingesetzt, dies zu errei-
chen? 

25. Wie beurteilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass Deutschland nicht nur 
der mit Abstand größte Importeur lebender Reptilien und anderer Wildtiere (le-
galer Handel) ist, sondern auch als europaweite Drehscheibe für den Tier-
schmuggel fungiert (s. www.sueddeutsche.de/wissen/artenschutz-echsen-in-
der-unterwaesche-1.2439571; www.spiegel.de/spiegel/print/d-130223382.html)? 

26. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den Aussagen von Tier-
schutzverbänden, dass der Verkauf illegaler Wildtiere und Wildtierprodukte 
über das Internet zunimmt? 

27. Welche rechtlichen Grundlagen auf nationaler oder EU-Ebene sieht die Bun-
desregierung, um den Verkauf von hochbedrohten Wildtieren zu verhindern, die 
illegal in ihrem Herkunftsland eingefangen und außer Landes geschmuggelt 
werden, in Deutschland jedoch mangels internationalem Schutzstatus offen ver-
kauft werden dürfen?  

28. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie viele hochbedrohte Wildtierar-
ten, die illegal in ihrem Herkunftsland eingefangen und außer Landes ge-
schmuggelt werden, in Deutschland jedoch mangels internationalem Schutzsta-
tus offen verkauft werden dürfen? 

29. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bisher ergriffen, um das im Koa-
litionsvertrag verankerte Versprechen, „wir verbessern den Wildschutz und ge-
hen gegen Wilderei und illegalen Wildtierhandel und deren Produkte vor“, um-
zusetzen? 

30. Wie viele Tierbörsen finden nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzel-
nen Bundesländern statt? Wie viele davon haben ein überregionales bzw. inter-
nationales Einzugsgebiet? 

31. Inwiefern sind überregionale Tierbörsen mit vornehmlich gewerblichem Cha-
rakter mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Tierschutzgesetz ver-
einbar, wonach auf Börsen „Tiere durch Privatpersonen feilgeboten oder unter-
einander getauscht werden“? Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
daraus – insbesondere vor dem Hintergrund, dass gewerbsmäßige Händler für 
ein besonders breites Artenspektrum sowie einen hohen Anteil Wildfänge auf 
Börsen verantwortlich sind?  

32. Ist der Bundesregierung das Problem bekannt, dass sich gewerbliche Händler, 
die von Börse zu Börse tingeln, den behördlichen Auflagen und Kontrollen ent-
ziehen können, denen der Zoofachhandel unterliegt? Welche Konsequenzen 
zieht sie daraus? 

33. Ist noch in dieser Legislaturperiode eine rechtsverbindliche Verordnung geplant, 
um Tier- und Artenschutzprobleme auf Tierbörsen einzudämmen? 

34. Wie ist der derzeitige Stand zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vorgese-
henen Regelung, wonach „gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere untersagt 
werden“ sollen? 

 

Berlin, den 31. August 2015 

 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 


